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Rechtssatz

Ein Antrag eine Entscheidung des VwGH "vom RIS und sonstigen im Internet ö entlich abfragbaren Zugängen" zu

entfernen ist unzulässig, weil dem Antragsteller ein Recht auf Entfernung von Entscheidungen des VwGH aus dem

Rechtsinformationssystem gesetzlich nicht eingeräumt ist.
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